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Information zu der am 2. März 2009 in Kraft getretenen Änderung der 
Arbeitsrichtlinie Kulturgut (VB-0500) 

 

Die Verordnung (EG) Nr. 3911/92 des Rates vom 9. Dezember 1992 über die Ausfuhr von 

Kulturgütern ist mehrfach und in wesentlichen Punkten geändert worden. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit und Klarheit wurde die genannte Verordnung kodifiziert und durch die am 

2. März 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates vom 18. Dezember 

2008 über die Ausfuhr von Kulturgütern ersetzt. 

Diese Verordnung wurde bereits in der Arbeitsrichtlinie Kulturgut (VB-0500) berücksichtigt. 

Materielle Änderungen ergeben sich dadurch nicht. 
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